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Dritte Ordnung zur Änderung der 
Bachelor-Prüfungsordnung (BPO) 

für den dualen Bachelor-Studiengang Softwaretechnik 
des Fachbereichs Informatik 

an der Fachhochschule Dortmund 

Vom 18. Juli 2013 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 28. Mai 2013 (GV. NRW. S. 272), hat die 
Fachhochschule Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 
 

Artikel I 
 
Die Bachelor-Prüfungsordnung (BPO) für den dualen Bachelor-Studiengang Softwaretechnik 
des Fachbereichs Informatik an der Fachhochschule Dortmund vom 26. Juli 2010 (Amtliche 
Mitteilungen – Verkündungsblatt – der Fachhochschule Dortmund, 31. Jahrgang, Nr. 42 vom 
30.07.2010), in der Fassung der Neubekanntmachung vom 21. September 2011 (Amtliche 
Mitteilungen – Verkündungsblatt – der Fachhochschule Dortmund, 32. Jahrgang, Nr. 41 vom 
22.09.2011), zuletzt geändert durch Ordnung vom 8. Mai 2013 (Amtliche Mitteilungen – 
Verkündungsblatt – der Fachhochschule Dortmund, 34. Jahrgang, Nr. 30 vom 14.05.2013), 
wird wie folgt geändert: 

 

1. § 24 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden nach dem Wort „beträgt“ die Worte „mindestens drei Monate und“ 
eingefügt. 

b) In Satz 2 werden nach dem Wort „Bearbeitungszeit“ die Worte „mindestens zwei 
Monate und höchstens“ eingefügt. 

 

2. In Anlage 2 der Prüfungsordnung wird die Lehrveranstaltung „Programmierkurs“ des 
Moduls „Programmierkurs“ wie folgt geändert: 

a) In der Spalte „Semester“ wird der Eintrag von „4“ auf „3“ geändert. 

b) In der Spalte „LP Zulassung“ wird der Eintrag gestrichen. 

 
Artikel II 

 
Diese Ordnung tritt am 1. September 2013 in Kraft. 
 
Diese Ordnung gilt für Studierende, die ab Wintersemester 2013/14 ihr Studium im dualen 
Bachelorstudiengang Softwaretechnik an der Fachhochschule Dortmund aufnehmen. 
 
Diese Ordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen – Verkündungsblatt – der 
Fachhochschule Dortmund veröffentlicht. 



 

Artikel III 

 
Der Rektor wird ermächtigt, die Bachelor-Prüfungsordnung für den dualen Bachelor-
Studiengang Softwaretechnik neu bekannt zu machen und dabei Unstimmigkeiten des 
Wortlauts zu bereinigen sowie Paragrafenverweise zu aktualisieren. 
 
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fachbereichsrats des Fachbereichs Informatik vom 
05.06.2013 und vom 01.07.2013sowie des Rektorats vom 17.07.2013. 
 
 
Dortmund, den 18. Juli 2013 
 
Der Rektor 
der Fachhochschule Dortmund 
 
 
 
 
Prof. Dr. Schwick 

Der Dekan des Fachbereichs Informatik 
der Fachhochschule Dortmund 
 
 
 
 
Prof. Dr. Stark 

 


